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Die teleologische Betrachtungsweise geht bei Aristoteles noch weiter als auf die staat-
liche Gemeinschaft als solche; er bringt auch die einzelnen Staatsformen unter diesen Gesichts-

punkt, die er nach dem Zweck, den die Regierenden mit der Herrschaft verbinden, unterscheidet.
Jene Monarchie, in der die Herrschaft zum allgemeinen Besten geführt wird, gehört zu den

guten Staatsformen und heisst Königtum; jene hingegen, die der Monarch nur zu seinem eigenen
Vorteil führt, ist eine schlechte Staatsform, eine Ausartung des Königtums, die Tyrannis. Ebenso
ist die Herrschaft einer kleinen Zahl von Bürgern, wenn ihr Zweck das Beste des Staates und seiner

Angehörigen ist, eine gute Staatsform, die Aristokratie, während ihre Ausartung, die Oligarchie,
nur den Vorteil der Reichen im Auge hat. Endlich nennt Aristoteles die Regierung durch

das gesamte Volk, solange sie das Gemeinwohl bezweckt, Politie, ihre Ausartung, die nur das Beste
der Armen zum Ziel hat, Demokratie.) Das gemeinsame Unterscheidungsmerkmal ist also der

Zweck, den die Herrschenden mit der Regierung zu erreichen streben. Nur die salus publica

kann Aufgabe eines gesunden Staatswesens sein, wie immer es regiert werde.
Plato und Aristoteles stimmen also darin überein, dass sie ihren Staaten ideale

Zwecke setzen, im einzelnen aber weichen sie, zum Teil in wesentlichen Punkten, von einander ab.

Welch ausserordentlich weite und dabei unbestimmte Aufgabe sie aber dem Staate mit der Ver-

wirklichung des Sittengesetzes stellen, darüber haben sie sich wohl kaum Rechenschaft gegeben.
ber Aristoteles kam die Staatslehre des klassischen Altertums nicht hinaus. Was

andere griechische Philosophen und deren Schulen hier geleistet haben, enthält keine
Weiterbildung der von den beiden hervorragenden Geistern begründeten Wissenschaft; ins-
besondere Aristoteles hat hier, ähnlich wie in den Naturwissenschaften durch seine für

unerschütterlich geltende Autorität Jahrhunderte hindurch jeden Fortschritt gehemmt. Gerade
in der Staatslehre zeigt sich diese verderbliche Wirkung sehr deutlich, denn seine Definitionen,
Begriffsbestimmungen, Einteilungen usw. wurden zum Teil bis tief ins Mittelalter hinein kritiklos

als nicht anzuzweifelnde Wahrheiten hingenommen.
Die Römer hinterliessen uns nur dürftige theoretische Betrachtungen über den

Staat. Die einzige Staatsdefinition, die uns von ihnen erhalten ist, die Ciceros) enthält kein

teleologisches Merkmal. Zwar finden sich bei Cicero wie auch bei anderen Schriftstellern ein-

zelne Andeutungen über den Staatszweck, aber ohne nähere Begründung und Ausführung; salus
populi suprema lex) galt als politisches Prinzip, mit dessen theoretischer Begründung man sich
ebensowenig abgab wie mit der Bestimmung dessen, worin die salus populi bestehe; vielleicht kann
man darin auch eine Bestätigung für den gesunden, politischen Sinn der Römer sehen, die wussten,

dass eine Inhaltsbestimmung des Begriffes sich ins Grenzenlose verlieren müsse und keine prak-
tische Bedeutung haben könne. Jedenfalls lässt sich aus dieser und anderen trivialen Wahrheiten
weder bei Cicero noch sonst bei den Römern eine wissenschaftlich fundierte Ansicht über den Staats-

zweck herauslesen. Überdies standen sie zumeist allzusehr im Banne des Aristoteles,

als dass sie selbständig originelle Ideen von wissenschaftlichem Wert hätten aufstellen können.

2. Augustinus. Thomas von Aquino.
Neue Ideen kamen in die staatswissenschaftliche Literatur durch die christlichen

Schriftsteller. Dem Zweckproblem hat die christliche Theologie von vornherein grossen Wert

beigelegt, was ja schon im Wesen einer Lehre liegt, die dem Jenseits so hohe Bedeutung beimisst.

Augustinus, dessen Lehre von der Unterordnung des Staates unter die Kirche für

das ganze Mittelalter vorbildlich wurde, scheidet streng den irdischen vom himmlischen Staat und

schreibt beiden ursprünglich getrennte Zwecke zu. Die civitas terrena, aus verbrecherischen Motiven

entstanden, kennt als den ihr immanenten Zweck nur die felicitas terrena, die irdische Glückselig-
keit, der durch Friedensbewahrung erreicht wird. Die irdischen Staaten aber, die nur dieses Ziel

verfolgen. müssen von Gott abfallen und zur civitas Diaboli werden, die niemals Frieden und

12) Politik, III. 7.

13) Do rep I. 26.

14) Cicero, De legibus III. cap. 3. § 8: „militaie summum jus habento, nemini parento; ollis

populi suprema lex esto.“ Ähnlich: Ad Attikumm VIII. 11. § 1.
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Glückseligkeit erreichen kann und am Ende aller Tage in die Hölle fahren wird. Davor kann der
irdische Staat nur bewahrt werden, wenn er sich in den Dienst der Kirche, der civitas coelestis stellt

und dieser dient. So gibt es zwei Sorten von Staaten, charakterisiert durch ihre Ziele.) Der
Staat, der nicht zu einem latrocinium, zu einem Raubnest werden will, muss sich auf die Kirche

stützen und nach ihren Vorschriften sein Handeln bestimmen; dann, sagt er, sind die christlichen

Kaiser glücklich zu nennen, „si suam potestatem ad Dei cultum maxime dilatandum majestati

eius famulam faciunt;siDeum timent, diligunt, colunt; si plus amant illud regnum, ubi non timent
habere consortes ....")

Der bedeutendstemittelalterliche Schriftsteller auf diesem Gebiet, Thomas von Aquino,
weicht mit seiner Auffassung des Staates in einzelnen wesentlichen Punkten von der älteren

Doktrin ab. Er erklärt den irdischen Staat nicht, wie Augustinus, für ein Erzeugnis der Sünde,
sondern sieht in ihm ein mit Naturnotwendigkeit entstandenes Gebilde,) veranlasst durch die

humana indigentia, die gegenseitige Bedürftigkeit der Menschen; darin ist Thomas mit Ari-
stoteles einig. Es ist die irdische Bestimmung des Menschen, gesellig zu leben, Gott hat ihn
so geschaffen, er kann nicht anders.) Und selbst im Stande der Unschuld, wenn ihn die Menschen

sich bewahrt hätten, wäre das dominium politicum, das staatliche Regiment entstanden.
Wie diese psychologische Rechtfertigung des Staates bei Thomas von Aquin offenbar auf

Aristoteles beruht, so auch seine Lehre vom Zweck des konkreten Staates. Sein Zweck soll

sein, die Menschen zur Glückseligkeit zu führen, die nur erreicht werden kann durch Betätigung

der Tugend. In einem wichtigen Punkte aber weicht der Aquinate vom Stagiriten ab und erinnert
an Plato, indem er, im Banne der christlichen Theologie stehend, den Staat als Mittel für die

transzendente Bestimmung des Menschen ansieht. Er verlegt also den letzten Zweck des Staates

ins Jenseits, analog dem überirdischen Endziel des Individuums, das gleichfalls im Jenseits liegt
und in der Anschauung Gottes besteht.) Damit wird dem Staat eine religiöse Aufgabe gestellt,
er wird ebenso wie der Platonische Staat zur Kirche. Im Gegensatz zu letzterem aber verliert er

seine Selbständigkeit, denn nicht mehr er selbst soll sich seine Sittengesetze geben können, sondern
die christliche Kirche diktiert sie ihm. In dieser Thomistischen Forderung spiegelt sich die ganze

Herrschsucht der mächtig gewordenen katholischen Kirche wieder.) Nach Gregor VII. ist das
Herrschen der weltlichen Fürsten ein todeswürdiges Verbrechen.

Dass dieser Staatszweck absolut sei, für alle Staaten und alle Zeiten derselbe, entspricht
dem theologischen Charakter dieser Staatslehre und dem katholischen Staatsideale, dem Welt-
staat unter päpstlicher Herrschaft. Es soll ein Universalstaat im extremsten Sinne des Wortes sein,
denn er umfasst nicht nur das Diesseits, sondern auch das Jenseits und beherrscht nicht nur die

gegenwärtig lebenden, sondern auch die gewesenen und alle zukünftigen Menschen.) Somit geht
die Thomistische Konstruktion noch weit über die katholische Auffassung der Zwei-Schwerter-

Theorie, die sie übrigens gänzlich ignoriert, hinaus. Dass die diesem Idealgebilde zugesprochenen
Aufgaben mit den Aufgaben eines irdischen Staates so wenig zu tun haben wie dieses Gebilde selbst

mit dem Staat, ist klar, und die Geschichte hat gezeigt, wie wenig Erfolg alle Versuche auf prak-

15) De civitate Dei. XV. c. 2.

16) De civ. Dei. V. c. 24. — Vergl. über die verschiedenen Auffassungen der beiden Staaten des Augus-

tinus neuestens Scholz, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte. (Leipzig, 1911) S. 70, 83 ff.
17) Summa theologiae I. I. qu. 96. art. 4: „..... homo naturaliter est animal sociale."

18) De regimine principum ad regem Cypri I. 1: „Naturale autem est homini, ut sit

animal sociale et politicum, in multitudine vivens, magis etiam quam omnia alia animalis: quod quidem natu-

ralis necessitas declarat. Aliis enim animalibus natura praeparavit cibum, tegumenta pilorum, defensionem: ut

dentes, cornua, ungues vel saltem velocitatem ad furam. Homo autem institutus est nullo horum sibi a natura

praepareto, sed loco omnium ei data est ratio...... Est igitur homini naturale, quod in societate multorum vivat.“

19) De reg. prince. I. 14. — Vergl. Vilmain, Die Staatslehre des Thomas von Aquino im Lichte mo-

derner politisch-juristischer Staatsauffassung. (Leipzig 1910) S. 44 f. Froschammer, Die Philosophie
des Thomas von Aquino. S. 484 ff. J. J. Baumann, Die Staatslehre des h. Thomas von Aquino.

20) Vergl. Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat und Kirche I. S. 35 ff.
21) Vilmain, a. a. O, S. 141. — Über ähnliche Ausführungen an anderen Stellen bei Thomas vergl.

Baumann, a. a. O, S. 107 ff.
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tische Durchführung eines derartigen Staates haben. Die katholische Forderung an den Staat, die
Sittlichkeit in ihrem Sinne zu verwirklichen, wird aber von der Kurie heute noch festgehalten,

weil dies eben im System des Katholizismus begründet ist.

3. Das Naturrecht.

Eine grosse Rolle spielt der Staatszweck im Naturrecht gemäss seiner ganzen Kon-
struktion des Staates als Resultat eines Vertrages, denn Verträge schliesst der Mensch nicht zweck-

los. Der Zweck, aus dem Naturzustand herauszukommen, genügt aber für sich allein nicht, man

verfolgt vielmehr mit der Vertragsabschliessung das Ziel, gewisse von vornherein bekannte und
berechnete Zustände herbeizuführen. So sind mit der Gründung des Staates für die Naturrechtler

auch schon die Zwecke desselben gegeben. Aber nur in der Beseitigung des status naturalis oder
des bellum omnium contra omnes stimmen die Vertreter der naturrechtlichen Theorien überein,

in ihrer Konstruktion der Staaten und den diesen gestellten Aufgaben weichen sie bedeutend von

einander ab, oft auf Grund ihrer politischen Anschauungen.
Anknüpfend an die Beseitigung des Naturzustandes, wie immer dieser beschaffen sei, stellen

sie von Hugo Grotius an in der Regel den Frieden und die Sicherheit des Einzelnen als
ersten Zweck des Staates hin. Pacem et securitam communem habe der Staat zum Zweck, sagt

Pufendorff und seine Schule. An diese Theorie vom Sicherheitszweck, die übrigens nicht

von den Naturrechtlern entdeckt wurde, sondern wie das Naturrecht überhaupt, schon im

Altertum zu finden ist,ª) knüpft später die Lehre vom Rechtszweck an. Mit dem dürftigen

Sicherheitszweck allein begnügen sich die Naturrechtler allerdings in der Regel nicht, die meisten
fügen noch weitere Zwecke hinzu, wobei ihre politischen Anschauungen oder die sozialen Ver-
hältnisse, unter denen sie lebten, bisweilen von ausschlaggebender Bedeutung waren.

So ist bei Spinoza neben Frieden und Sicherheit des Lebens die Verwirklichung der

geistigen Freiheit durch die Gesellschaft Zweck des Staates.) Für Locke ist die Bewahrung
der angeborenen Freiheit und die Erhaltung des Privateigentums Staatszweck. Seit Locke ist
der Staat wiederholt als eine Schutzanstalt der menschlichen Rechte aufgefasst worden, mit der

Garantierung von Sicherheit, Freiheit und Eigentum seien seine Aufgaben erschöpft. In derselben
Richtung bewegen sich mit verschiedenen Modifikationen die Theorien der Physiokraten, mit
Quesnay an der Spitze, unzweifelhaft von Locke beeinflusst. Dass auch hier Spuren einer

eudaimonistischen Theorie wiederholt zu finden sind, liegt im Wesen dieser populären und auf den
ersten Blick einleuchtenden Lehre. Um die Menschen zum Wohle und zur Glückseligkeit zu führen,

muss der Staat vor allem für Sicherheit sorgen, andernfalls bestünde ein fortwährender Krieg

zwischen den Menschen und somit ein unerträglicher Zustand; liberté, propriété, sûreté ist die
Formel, in die die Physiokraten den Staatszweck zusammenfassen.)

Die Theorie vom Sicherheitszweck hat lange Zeit die Geister der verschiedenen Richtungen

aller Nationen beherrscht und bis zu einem gewissen Grade geeinigt. Im einzelnen weist aber die

Lehre zahlreiche Abarten auf. Nennt David Hume), ähnlich wie Pufendorff nur

Frieden und Ordnung als Staatszweck, so Blackstone)  neben Leben, Freiheit und Eigentum
noch ein ganzes System von Neben- und Hilfsrechten, die der Staat zu schützen habe. Am krasse-

sten aber kommt diese Schutzidee wohl bei Schlözer zum Ausdruck, der sagt: „Der Staat ist

eine Erfindung: Menschen machten sie zu ihrem Wohle, wie sie Brandkassen erfanden.“)
Der naturrechtliche Staat, der aus den einzelnen Menschen, den sozialen Atomen, mechanisch

zusammengesetzt ist, steht in schroffem Gegensatz zum antiken Staat; er war nur des Menschen

wegen vorhanden und hatte keine andere Aufgabe als seinen Gliedern ein sicheres und behagliches

Privatleben zu gewähren. Mit Recht hat ihn Lassalle einem Nachtwächter verglichen, der

nichts zu tun hat, als aufzupassen, ob nirgends eingebrochen wird.

21a) So z. B. sehr klar bei Epikur. Vergl. Zeller, a. a. O. III. 1. S. 455f.
22) Abhandlung vom Staate V. Kap. § 2.

23) Vergl. Güntzberg, Die Gesellschafts- und Staatslehre der Physiokraten, S. 75 f.

24) Original Contract. Es ays and treatiscs II, No. 12.

25) Commentaries. I. I. Buch 1 Kap.

26) Allgemeines Stastsrecht und Staatsverfassungslehre (Göttingen 1793) S. 3.
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